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Bebauungsplan

“BenzachIV“ – 1. Änderung

Stadt Weinstadt

Abwägung
der im Rahmen der Beteiligungsverfahren

gemäß und § 3 (2) BauGB und § 4 (2) BauGB
eingegangenen Anregungen und Bedenken

25.04.2017
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Die Aufstellung des Bebauungsplanes „Benzach IV – 1. Änderung“ auf Gemarkung der Stadt Weinstadt wurde gemäß § 2 (1) BauGB durchgeführt. Das
Verfahren wird nach § 13 a BauGB durchgeführt. Von einer frühzeitigen Beteiligung gemäß § 3 (1) BauGB und § 4 (1) BauGB wird abgesehen.

Die Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange sowie die Beteiligung der Öffentlichkeit in Form einer öffentlichen Auslegung wurde
wie folgt durchgeführt:

I. Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (2) BauGB
Zeitraum 19.12.2016 – 13.02.2017

Grundlage  Bebauungsplanentwurf vom 13.10.2016
 Entwurf örtliche Bauvorschriften vom 13.10.2016
Entwurf Begründung vom 13.10.2016
Habitatpotentialanalyse vom 13.10.2016

II. Beteiligung der Bürger gemäß § 3 (2) BauGB
Zeitraum 12.01.2017 – 13.02.2017

Grundlage  Bebauungsplanentwurf vom 13.10.2016
 Entwurf örtliche Bauvorschriften vom 13.10.2016
Entwurf Begründung vom 13.10.2016
Habitatpotentialanalyse vom 13.10.2016

Bekanntmachung Gelbes Blättle (Mitteilungsblatt Weinstadt) am 21.12.2016

Folgende Behörden wurden angeschrieben und um Stellungnahme gebeten:

  § 4 (2) BauGB
Antwort Schreiben

vom
Anregung Nr./S.

Kämmerei Weinstadt x 06.02.2017 nein I.1
Liegenschaftsamt Weinstadt - I.2
Amt für öffentliche Ordnung Weinstadt - I.3
Personal-, Sport- und Bäderamt Weinstadt x 28.12.2016 nein I.4
Amt für Familie, Bildung und Soziales Weinstadt - I.5
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Tiefbauamt Weinstadt - I.6
Stadtwerke Weinstadt - I.7
Stadtentwässerung Weinstadt - I.8
Landratsamt Rems-Murr-Kreis x 06.02.2017 ja I.9
Regierungspräsidium Stuttgart x 10.02.2017 nein I.10
Regierungspräsidium Freiburg x 02.02.2017 ja I.11
Netze BW GmbH x 17.01.2017 nein I.12
Deutsche Telekom AG - I.13
E-Plus Mobilfunk GmbH&Co.KG x 09.02.2017 ja I.14
Süwag Netzservice GmbH x 10.01.2017 nein I.15
Abfallwirtschaftsgesellschaft x 03.01.2017 ja I.16
Zweckverband Landeswasserversorgung x 20.12.2016 nein I.17
Zweckverband Wasserversorgung NOW x 20.01.2017 nein I.18
Herr Romberg (Denkmalpflege ehrenamtlich) x 03.01.2017 nein I.19
amprion x 22.12.2016 nein I.20
Unitymedia BW GmbH x 22.12.2016 nein I.21
Verband Region Stuttgart x 21.12.2016 nein I.22
Polizeipräsidium Aalen x 09.01.2017 ja I.23
Planungsverband Unteres Remstal x 11.01.2017 nein I.24
TransnetBW GmbH x 21.12.2016 nein I.25
Gemeindeverwaltung Aichwald - I.26
Gemeindeverwaltung Baltmannsweiler x 26.01.2017 nein I.27
Gemeindeverwaltung Kernen i. R. - I.28
Gemeindeverwaltung Korb x 09.01.2017 nein I.29
Gemeindeverwaltung Remshalden - I.30
Stadtverwaltung Waiblingen - I.31
Gemeindeverwaltung Winterbach - I.32
Stadtverwaltung Fellbach - I.33

Private Stellungnahmen:
  § 3 (2) BauGB

Schreiben vom Anregung Nr./S.
Reiner Wirth 31.01.2017 ja I.34
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I.1
Kämmerei Wein-
stadt

Schreiben vom
06.02.2017

Kenntnisnahme
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I.4
Personal-, Sport-
und Bäderamt
Weinstadt

Schreiben vom
28.12.2016 Kenntnisnahme
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I.9
Landratsamt
Rems-Murr-
Kreis

Schreiben vom
27.12.2016 und
06.02.2017

Kenntnisnahme
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Artenschutz:

1. Methodik
Im Kapitel 1.1 Methodisches Vorgehen (S. 2) sowie 4.2 Vorkommen
Fledermäuse (S. 8) des Gutachtens wird aufgeführt, zu welchem
Zeitpunkt eine Gebäudebegehung, die Ein- bzw. Ausflugskontrolle
erfolgten und mit welchem Hilfsmittel (Fledermausdetektor, Rufana-
lysesoftware) gearbeitet wurde. Nicht explizit erwähnt wurde aller-
dings, dass die Begehungen durch eine einzelne Gutachterin erfolg-
ten und dass bei jedem Termin die frei zugänglichen Bereiche (La-
gerhallen, Außenfassaden) auf Vorkommen von Fledermäusen, de-
ren Kot und sonstigen Spuren untersucht wurden. Die ehemaligen
Wohneinheiten weisen keine Quartiereignung auf (hell, in der Regel
keine Zugangsmöglichkeiten, keine geeigneten Hang- oder Ver-
steckplätze) und wurden daher im Untersuchungsverlauf nicht wei-
ter berücksichtigt.

Die Erfassungsintensität wird aufgrund der fehlenden indirekten Fle-
dermausnachweise (Kot, Verfärbung etc., dreimaliges Absuchen)
sowie der geringen Anzahl aufgezeichneter Rufe während zweier
Erfassungen als ausreichend eingeschätzt. Nach Befragung von Fa-
milie Sperlich, die in den Wohnwägen in den Lagerhallen lebt,
wurde einem Hinweis nachgegangen, der sich als falsch heraus-
stellte. Weitere Verdachtsfälle lagen nicht vor. Der Erfassungszeit-
punkt (August) lag noch im Rahmen nachweisbarer Quartiernutzung
(BfN, Fledermaushandbuch LBM 2011).

Im Rahmen der Ergebnisse der beiden Detektorbegehungen konn-
ten andere im ZAK-Tool aufgeführte potenziell gebäudenutzende
Fledermausarten (Mopsfledermaus, Graues Langohr etc.) ausge-
schlossen werden, da keine Rufnachweise vorlagen. Bis auf die
Zwergfledermaus wurden von den anderen nachgewiesenen Arten
(Mücken- und Rauhhautfledermaus, Einzelaufnahme einer Myotis-
Art) so wenige Rufe aufgezeichnet, dass eine Betroffenheit ausge-
schlossen werden kann (siehe Gutachten).

2. keine vollständige Brutvogelerfassung durchgeführt
Aufgrund des späten Beauftragungszeitpunktes (20.5.2016) konnte
im Jahr 2016 keine vollständige Brutvogelerfassung durchgeführt
werden. Aus diesem Grund erfolgte keine Darstellung einer sonst
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üblichen Methodik nach aktuellen Erfassungsstandards (Südbeck et
al.2005). Unter Relevanzprüfung potenziell vorkommender sowie di-
rekt oder indirekt (Nester) nachgewiesener Arten konnte eine Betrof-
fenheit gefährdeter gebäudenutzender Vogelarten nur für den
Haussperling konstatiert werden. Eine Betroffenheit weiterer im ZAK-
Tool aufgeführter (gefährdeter) Arten (Weißstorch, Rauch- und
Mehlschwalbe) durch das Vorhaben besteht nicht. Eine Betroffenheit
des Girlitzes durch möglichen Brutplatzverlust (vom LRA exempla-
risch aufgeführt, nach aktueller Roten Liste Ba-Wü 2016 ungefährdet)
liegt aufgrund des großen Nistplatzangebots im unmittelbar angren-
zenden Umfeld für diese unspezialisierte Art nicht vor. Ein mögliches
Tötungsverbot von Vögeln oder deren Entwicklungsformen wird
durch die Bauzeitenregelung ausgeschlossen.

3. CEF 1a: aufgeführte CEF-Maßnahmen für Fledermäuse
unzureichend, unter Verweis auf das von der Koordinationsstelle für
Fledermausschutz Bayern veröffentlichte Papier.
Der Gutachterin ist dieses Thema sowie die Veröffentlichung
bekannt, das zitierte Paper bezieht sich jedoch explizit auf den Ersatz
von Baumquartieren, nicht Gebäude. Aufgrund der geringen Anzahl
an Rufaufnahmen wurden im Gutachten eine Betroffenheit für die Mü-
cken- und Rauhhautfledermaus sowie eine Myotis-Art (Einzelauf-
nahme) gänzlich ausgeschlossen. Eine Betroffenheit der im Eingriffs-
gebiet häufiger vertretenen Zwergfledermaus konnte im Rahmen der
3 Begehungen nicht nachgewiesen werden. Ausgehend von einer
gutachterlichen Worst-Case-Einschätzung, dass möglicherweise zu-
mindest Einzelquartiere betroffen sein könnten, wurden 6 Kästen
als CEF-Maßnahme festgesetzt. Für die nachgewiesene Zwergfle-
dermaus bestehen i.d.R hohe Prognosesicherheiten, dass Spalten-
kästen an Gebäuden als Quartiere angenommen werden. Da es sich
bei den betroffenen Gebäuden nicht um Wochenstuben- sondern
bestenfalls Einzelquartiere handelt, somit keine (Lokal) Populationen
betroffen sind, scheint aus gutachterlicher Sicht die Anzahl der fest-
gesetzten Kästen als ausreichend.

4. CEF 1b: Forderung von 2 Haussperlingskästen als CEF-
Maßnahme für den Brutplatzverlust des Haussperlings
Bei Sperlingskästen handelt es sich üblicherweise (Firma
Hasselfeldt, Schwegler, Strobel) um Koloniekästen, d.h. pro Kasten
stehen mind. 3 separate Nisteinheiten zur Verfügung.
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5. Nistkastenempfehlungen und CEF-Maßnahmen
Wie vom LRA gefordert ist ein entsprechender Vermerk im B-Plan
vorzunehmen, nach dem die CEF-Maßnahmen (Fledermaus- und
Vogelkästen) zu sichern und zu pflegen sind. Da Fledermausspalten-
kästen selbstreinigend sind, benötigen nur die Sperlingskästen jähr-
lich eine Reinigung, durchzuführen im Winter. Bei Verlust sind die
Kästen typgleich zu ersetzen.
Da CEF-Maßnahmen zeitlich vorgezogen stattfinden müssen, wur-
den die Kästen bereits in Kooperation mit der Stadt Weinstadt aus-
gebracht. Die Durchführung wurde von der Gutachterin dokumentiert
und bestätigt.

Berücksichtigung, die Hinweise werden in den Textteil aufge-
nommen.

Immissionsschutz: Kenntnisnahme

Grundwasserschutz: Kenntnisnahme

Bodenschutz: Kenntnisnahme

Altlasten:
Kenntnisnahme

Berücksichtigung. Die Altlastenverdachtsfläche wird im Bebau-
ungsplan gekennzeichnet und in den Hinweisen aufgenommen
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Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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I.10
Regierungsprä-
sidium Stuttgart

Schreiben vom
10.02.2017

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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Eine Mehrfertigung wird zugesandt.
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I.11
Regierungsprä-
sidium Freiburg

Schreiben vom
02.02.2017

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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Eine Versickerung ist nicht vorgesehen.

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme
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Kenntnisnahme
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I.12
Netze BW
GmbH

Schreiben vom
17.01.2017

Eine frühzeitige Abstimmung erfolgt.
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I.14
E-Plus Mobilfunk
GmbH&Co.KG

Schreiben vom
09.02.2017

Berücksichtigung, ein entsprechender Hinweis auf die Richt-
funkstrecke wird aufgenommen.
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I.15
süwag Netzser-
vice GmbH

Schreiben vom
10.01.2017

Kenntnisnahme
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I.16
Abfallwirtschafts-
gesellschaft

Schreiben vom
03.01.2017

Kenntnisnahme. Die Wendeplatte ist für ein 3-achsiges Müll-
fahrzeug ausreichend. Die Zustimmung zur Befahrung der
Privatstraße muss privatrechtlich geregelt werden und ist
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.
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I.17
Zweckverband
Landeswasser-
versorgung

Schreiben vom
20.12.2017

Kenntnisnahme
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I.18
Zweckverband
Wasserversor-
gung NOW

Schreiben vom
20.01.2017

Kenntnisnahme
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I.19
Herr Romberg
(Denkmalpflege
ehrenamtlich)

Schreiben vom
03.01.2017

Kenntnisnahme
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I.20
amprion

Schreiben vom
22.12.2016

Kenntnisnahme
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I.21
Unitymedia BW
GmbH

Schreiben vom
22.12.2016

Eine frühzeitige Abstimmung erfolgt.
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I.22
Verband Region
Stuttgart

Schreiben vom
21.12.2016

Kenntnisnahme
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I.23
Polizeipräsidium
Aalen

Schreiben vom
09.01.2017

Die Fahrgasse entspricht mit 6 m Breite, bei einer Breite der
Stellplätze von 2,50 m, den Vorgaben der RASt und der Gara-
genverordnung. Bis auf die ersten beiden Stellplätze auf der
nord-östlichen Seite sind alle mind. 5 m lang. Die ersten bei-
den sind auf Grund des Grundstückzuschnitts unter 15 cm
kürzer. Ggf. muss hier eine entsprechende Beschilderung
nach Herstellung erfolgen.

Kenntnisnahme
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I.24
Planungsver-
band Unteres
Remstal

Schreiben vom
11.01.2017
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I.25
transnet BW
GmbH

Schreiben vom
21.12.2016

Kenntnisnahme
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I.27
Gemeindever-
waltung Balt-
mannsweiler

Schreiben vom
26.01.2017 Kenntnisnahme
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I.29
Gemeindever-
waltung Korb

Schreiben vom
09.01.2017

Kenntnisnahme
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I.29
Herr Rainer
Wirth

Schreiben vom
31.01.2017

Der Höhenunterschied der verschiedenen Bereiche hat sich
gegenüber dem bisher rechtskräftigen Bebauungsplan nicht
geändert. Der Höhenunterschied ist bekannt und besteht be-
reits.

Um den Höhenunterschied abzufangen ist eine Stützmauer
geplant. Es gibt eine Topographische Aufnahme vom Be-
stand. Dies ist in den Planunterlagen abgebildet. Von dieser
Grundlage aus wird die Neuplanung vorgenommen.

Während der Bauzeit wird der Hang entsprechend gesichert.
Der Bewuchs bleibt, soweit möglich, erhalten.


